
Quellensteuer 2014: Entscheidungsraster für die Tarifeinstufungen

Zivilstand Kriterium Einreihung Tarif Tarif GzG DE

Ledig

Geschieden

Getrennt

Verwitwet

Alleinstehende

ohne Kinder

mit Kindern1)

Halbfamilien

Alleinerziehende

nicht 

zusammenlebend

zusammenlebend

A0

A0

H1-Hx

L0

L0

P1-Px

Verheiratete

ohne Kinder

mit Kindern1)

B0 M0Einverdienende

Doppelverdienende

Beide arbeiten in CH

1 Person in CH

1 Person im Ausland

C0 N0

Einverdienende

Beide Ehepartner in 

CH

Ein Ehepartner im 

Ausland

Kinder in CH

Kinder im Ausland

B1-Bx M1-Mx

Doppelverdienende

Beide Ehepartner

arbeiten in CH

1 Person in CH

1 Person im Ausland

Kinder in CH

Kinder im Ausland

C1-Cx N1-Nx

Nebenerwerb

Ersatzeinkünfte D

Vereinfachtes

Verfahren E

Grenzgänger

Italien (G) F
Wohnhaft innerhalb 20km-Grenzzone zu CH (Gem. Gemeindeliste)

Verheiratet, Ehegatte ausserhalb der CH tätig.

Für kleinere Lohneinkommen von in der CH steuerpflichtigen Personen.

Anwendung nur durch AHV-Ausgleichskassen, nicht durch Unternehmen.

Nebenerwerb mit Haupterwerb bei einem anderen Arbeitgeber.

Ersatzeinkünfte (z.B. Taggelder), die von Versicherungen ausbezahlt werden.
O0

Spezialtarife

X = Anzahl Kinder

NEU

inkl. eingetragene

Partnerschaft

1) Kinder    = Minderjährige unter elterlicher Sorge

und/oder

Volljährige in Erstausbildung, für deren Unterhalt der Pflichtige zur Hauptsache aufkommt

Hinweis Auf Antrag können Kinderabzüge, zur Milderung von wirtschaftlichen Härtefällen infolge

Alimentenzahlungen, gewährt werden.


